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Der Wechsel

Bei der Bezahlung mit einem Wechsel wird ähnlich wie bei Bargeld gebucht. [Annahme: Kauf über 1000 Franken]


Der, der den Wechsel bekommt bucht:

Besitzwechsel [1000] 

an Erlös aus Warenverkauf [1000]

Der, der den Wechsel abgibt, bucht:

Waren [1000] 



an Schuldwechsel [1000]

„Besitzwechsel“ ist ein aktivisches Bestandskonto, „Schuldwechsel“ ist ein passivisches Bestandskonto. Falls der Wechselgeber dem Wechselnehmer die späteren Gebühren „schenkt“, so verbucht der Geber dieses Geld unter „Diskontaufwände“ und „Spesen für Geldverkehr“. Der Wechselnehmer verbucht unter „Spesenerträge“ (oder ähnlich) und „Diskonterträge“. 

Bei der Einlösung des Wechsels bei der Bank (Diskontierung) fallen Gebühren an. Ebenfalls muss ein Diskont bezahlt werden, falls der Wechsel vor der abgemachten Zeit eingelöst wird.

[Annahme: Diskontsatz = 6% p. a., 2 Monate zu früh, Gebühr = 40 Franken] 


Der, der den Wechsel einlöst, bucht:

Bank [950]
Diskont[10]*
Aufwand für Geldverkehr [40]
an Besitzwechsel [1000]

Wechselprotest:

Wir haben von jemandem einen Wechsel bekommen und haben diesen der Bank zum einlösen gegeben. Der Schuldner bezahlt aber nicht. Wir legen deshalb einen Wechselprotest ein. Den Wechsel buchen wir um von „Besitzwechsel“ nach „Protestwechsel“. Durch den Protest entstehen Kosten von 100 Franken.


Protestwechsel [1000]

an Besitzwechsel [1000]

Aufwnd. für Geldverkehr [100] an Bank [100]
Wenn der Wechsel nun eingelöst wird, buchen wir wie oben. Sollte er gar nicht mehr eingelöst werden (z.B. wegen Konkurs), schreiben wir ihn ab:


a. o. Aufwand [1000]

an Protestwechsel [100]

Vorteil des Wechsels gegenüber normaler VbLL:

Schriftliches Zahlungsversprechen. Der Wechsel ist stark und in Europa einheitlich reglementiert. Strengere Gesetze als bei blossen Verbindlichkeiten.

Wechselindossierung:

Der Begünstigte gibt den Wechsel zu Gunsten eines dritten weiter. Er verzichtet mit einem Indossament auf der Wechselrückseite (m. Unterschrift) auf das Geld.

Blancoindossament: Kein Begünstigter genannt; Vollmachtsindossament: Neuer Begünstigter.














































* 2/12 * 0,06 * 1000.--







